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An die 
Evang. Dekanatämter 
- Dekaninnen und Dekane - 
Kirchlichen Verwaltungsstellen 
und großen Kirchenpflegen 
_________________________ 
 
 

Rahmenordnungen für die Bildung von örtlichen Jugendwerken in den  
Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Evangelische Oberkirchenrat hat nach Beratungen mit dem Evangelischen Jugendwerk 
in Württemberg mit Beschluss vom 24. Juni 2008 die anliegende Rahmenordnung zur Bil-
dung von örtlichen Jugendwerken in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg erlas-
sen. Die Rahmenordnung wird zukünftig in die Rechtssammlung der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg aufgenommen.  
 
Mit der Veröffentlichung der Rahmenordnung im Amtsblatt steht den Kirchengemeinden 
nunmehr die Möglichkeit offen, örtliche Jugendwerke im Rahmen des Erlasses einer Orts-
satzung zu bilden.  
 
Mit der Einführung der Rahmenordnung für die Bildung von örtlichen Jugendwerken wurden 
weitere Strukturmöglichkeiten für eine Selbstverwaltung in der Jugendarbeit vor Ort in den 
Kirchengemeinden geschaffen. 
 
Die Beschlüsse der Kirchengemeinderäte zur Bildung von örtlichen Jugendwerken sind ge-
mäß § 58 KGO durch den Oberkirchenrat genehmigungsbedürftig.  
 
Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (ejw) berät bei der Bildung von örtlichen  
Jugendwerken unter der Rufnummer 0711 9781-284 (Herr Wilka) oder -210 (Herr Witzke). 
Eine Arbeitshilfe und Beispielordnungen stellt das ejw im Internet unter http://www.ejw-
service.info zum Download bereit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Duncker 
KORD 
 
 
Anlage  
Entwurf Rahmenordnung für ein örtliches Jugendwerk 


